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Einleitung 

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge 
abgeschlossen.  

Versicherungsschutz besteht nur für jene Deckungen, die im Versicherungs-
schein (Police) ausdrücklich als versichert bezeichnet sind. Die Versicherung 
umfasst die in diesen Allgemeinen Bedingungen beschriebenen Leistungen, 
sofern und soweit diese im Versicherungsschein als eingeschlossen ausge-
wiesen sind. 

Deckungen, die in diesen Allgemeinen Bedingungen beschrieben, im Versi-
cherungsschein jedoch nicht als versichert gekennzeichnet sind, gelten als 
nicht vereinbart und somit nicht versichert. 

Die anwendbaren Versicherungssummen und Selbstbehalte sind im Versi-
cherungsschein und allfälligen Nachträgen festgehalten. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragssprache ist 
Deutsch. 

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung –   
für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug anderen zufügen 

A.1.1 Was ist versichert? 

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen anderen geschädigt 

A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den 
Gebrauch des versicherten Fahrzeugs 

a) Personen verletzt oder getötet werden, 

b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkom-
men, 

c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem 
Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmit-
telbar zusammenhängen (reine Vermögensschäden), 

 und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche auf-
grund von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
oder des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts geltend gemacht 
werden. Zum Gebrauch des versicherten Fahrzeugs gehören neben 
dem Fahren z. B. das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entla-
den. 

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche 

A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz 
in Geld. 

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf 
unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche 
der Höhe nach unbegründet sind.  

Regulierungsvollmacht  

A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadener-
satzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle 

dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflicht-
gemäßen Ermessens abzugeben. 

Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten 
Fahrzeugen 

A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger 
verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der 
Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versi-
cherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn 
für diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht.  

Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das ab-
geschleppte oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs 
von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung 
befindet.    

A.1.2 Wer ist versichert? 

 Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für folgende Perso-
nen (mitversicherte Personen): 

a) den Halter des Fahrzeugs,  

b) den Eigentümer des Fahrzeugs, 

c) den Hauptfahrer des Fahrzeugs,  

d) zusätzliche Fahrer des Fahrzeuges 

e) die Technische Aufsicht für Fahrzeuge mit autonomer Fahr-
funktion 

f) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit 
Ihnen oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner 
Ablösung oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht 
nur gelegentlich begleitet, 

g) Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das 
Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke ge-
braucht wird, 

h) den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsverhält-
nisses mit Ihnen oder mit dem Halter des versicherten Fahr-
zeugs tätig ist,  

i) den Halter, Eigentümer, Fahrer, die Technische Aufsicht, den 
Beifahrer und Omnibusschaffner eines nach A.1.1.5 mitversi-
cherten Fahrzeugs.   

 Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
selbstständig gegen uns erheben.  

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)? 

Höchstzahlung 

A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt 
auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ver-
einbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhän-
gende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges 
Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie 
dem Versicherungsvertrag entnehmen. 
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Übersteigen der Versicherungssummen  

A.1.3.2 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich 
unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In die-
sem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedig-
ten Schadenersatzanspruch selbst einstehen.  

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Versicherungsschutz in Europa und in der EU 

A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz 
in den geografischen Grenzen Europas sowie den außereuropäi-
schen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 
gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Be-
suchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, min-
destens jedoch nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags. 

Internationale Versicherungskarte 

A.1.4.2 Haben wir Ihnen die internationale Versicherungskarte ausgehän-
digt, gilt: Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung erstreckt sich auch auf die dort genannten nichteuropäischen 
Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. 
Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2.  

A.1.5 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz 

A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich 
und widerrechtlich herbeiführen. 

A.1.5.2   Motorsportveranstaltungen oder -aktivitäten  

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden aus dem Gebrauch 
des Fahrzeugs bei einer Motorsportveranstaltung oder Motor-
sportaktivität, einschließlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, 
Tests und Demonstrationen, wenn 

a. das Fahrzeug in einem hierfür abgegrenzten Gebiet mit Zu-
gangsbeschränkungen gebraucht wird und 

b. für diesen Gebrauch des Fahrzeugs eine Motorsport-haft-
pflichtversicherung nach Maßgabe von § 5 d des Pflichtversi-
cherungsgesetzes besteht.   

 

Hinweis: Bitte beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.2.2. 

  

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs 

A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstö-
rung oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs.  

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen 

A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstö-
rung oder das Abhandenkommen eines mit dem versicherten Fahr-
zeug  

- verbundenen Anhängers oder Aufliegers oder  

- eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abge-
schleppten Fahrzeugs.  

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versicherten 
Kraftfahrzeug ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher 
Hilfeleistung abgeschleppt wird und dabei am abgeschleppten 
Fahrzeug Schäden verursacht werden.  

Beschädigung von beförderten Sachen 

A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen 
wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sa-
chen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden.  

 Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines 
Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, Brille, 
Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförde-
rung dienen, besteht außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die 
Insassen zum persönlichen Gebrauch üblicherweise mit sich führen 
(z. B. Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz be-
steht für Sachen des Fahrers sowie von unberechtigten Insassen. 

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person 

A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschä-
den, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Ei-
gentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als 
Insasse Ihres Fahrzeugs verletzt werden. 

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 

A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die 
durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen ent-
stehen. 

Vertragliche Ansprüche 

A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit 
sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 

Schäden durch Kernenergie 

A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug 

 Ihrem Versicherungsvertrag entnehmen Sie, ob Sie eine Kaskoversi-
cherung abgeschlossen haben. 

A.2.1 Was ist versichert? 

Das Fahrzeug 

A.2.1.1 Versichert ist das im Versicherungsvertrag eingetragene Fahrzeug 
gegen Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Totalschaden infolge 
eines Ereignisses nach A.2.2 (Teilkasko) oder A.2.3 (Vollkasko).  
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 Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust von mit-
versicherten Teilen gelten die nachfolgenden Regelungen in A.2 ent-
sprechend, soweit nichts anderes geregelt ist. 

Nicht versicherbare Gegenstände 

A.2.1.2 Nicht versicherbar sind nachträglich hinzugefügtes Zubehör sowie 
Gegenstände, deren Nutzung nicht ausschließlich dem Gebrauch 
des Fahrzeugs dient (z. B. Mobiltelefone und mobile Navigationsge-
räte, auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, 
Reisegepäck, persönliche Gegenstände der Insassen).  

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert? 

 Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Verlust 
oder Totalschaden des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversi-
cherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 

Brand und Explosion  

A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit 
Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd ent-
standen ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszu-
breiten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden. 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  

Entwendung  

A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen: 

a) Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des 
Fahrzeugs aufgrund räuberischer Erpressung. 

b) Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahr-
zeug weder zum Gebrauch in seinem eigenen Interesse noch zur 
Veräußerung noch unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird.  

c) Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in kei-
ner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Nicht als 
unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der Täter vom 
Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs be-
auftragt wird (z. B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). Außer-
dem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in ei-
nem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht, z. B. 
dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehöriger ist.  

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung 

A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitz-
schlag oder Überschwemmung auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine 
wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Ein-
geschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass 
durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahr-
zeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein 
durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zu-
rückzuführen sind. 

Zusammenstoß mit Tieren 

A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahr-
zeugs mit Tieren aller Art. Eine Beschädigung der Lackierung wird 
jedoch nur ersetzt, wenn sie durch ein Ereignis erfolgt, das gleich-
zeitig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende 
Schäden bei dem versicherten Fahrzeug verursacht hat.  

Glasbruch 

A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Als 
Verglasung gelten Glas- und Kunststoffscheiben (z. B. Front-, Heck- 
Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas und Abdeckungen 
von Leuchten. Nicht zur Verglasung gehören Glas- und Kunststoff-
teile von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informationssystemen, 
Solarmodularen, Displays, Monitoren sowie Leuchtmitteln. Nicht 
versichert sind Folgeschäden. 

 Ist ein Austausch der Frontscheibe erforderlich, so ersetzen wir auch 
die Kosten für Vignetten und Umweltplaketten.  

Tierbiss 

A.2.2.6 Versichert sind Tierbissschäden an der Verkabelung, allen Gummi-
teilen und Dämmmaterialien.  

Weitere Naturgewalten 

A.2.2.7 Versichert ist außerdem die unmittelbare Einwirkung auf das Fahr-
zeug durch: 

- Erdbeben (naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die 
durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst 
wird), 

- Erdrutsch (naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Ge-
steins- oder Erdmassen, z. B. Mure), 

- Erdsenkung (naturbedingte Absenkung des Erdbodens über na-
turbedingten Hohlräumen), 

- Lawinen (an Berghängen oder von Hausdächern niedergehende 
Schnee- oder Eismassen), 

-  Vulkanausbruch (plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der 
Erdkruste, verbunden mit Lava-Ergüssen, Asche-Eruptionen 
oder dem Ausströmen von sonstigen Materialien und Gasen. 

Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass 
durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahr-
zeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein 
durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zu-
rückzuführen ist.   

Entsorgungskosten 

A.2.2.8 Bei Totalschaden oder Zerstörung des Fahrzeugs übernehmen wir 
die von Ihnen nachgewiesenen, notwendigen und angemessenen 
Entsorgungskosten. Die Übernahme der Entsorgungskosten ist auf 
3.000 Euro begrenzt.  
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Weitere Kosten 

A.2.2.9 Im Schadensfall erstattet der Versicherer auch die Kosten für das 
Löschen des Feuers, die Kosten für die provisorische Unterbringung 
(Standkosten), den Transport (einschließlich Rückführung) des ver-
sicherten Fahrzeugs zu einer zugelassenen Reparaturwerkstatt und 
die vom Betreiber verlangte Demontage. Die Übernahme dieser wei-
teren Kosten ist auf 1.250 Euro begrenzt. 

A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert? 

 Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Verlust 
oder Totalschaden des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversi-
cherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 

Ereignisse der Teilkasko 

A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2. 

Unfall 

A.2.3.2 Versichert sind Schäden am Fahrzeug durch Unfall. Ein Unfall ist ein 
unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das 
Fahrzeug einwirkendes Ereignis.  

 Keine Unfallschäden sind deshalb insbesondere: 

- Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einem 
Bremsvorgang haben, z. B. Schäden an der Bremsanlage oder 
an den Reifen; 

- Schäden am Fahrzeug, die ausschließlich aufgrund eines Be-
triebsvorgangs eintreten, z. B. durch falsches Bedienen, fal-
sches Betanken oder verrutschende Ladung; 

- Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursache in einer Mate-
rialermüdung, Überbeanspruchung oder Abnutzung haben; 

- Schäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug oder 
Anhänger ohne Einwirkung von außen, z. B. Rangierschäden am 
Zugfahrzeug durch den Anhänger; 

- Verwindungsschäden. 

Vorhersehbare Beschädigungen des Fahrzeugs, die üblicherweise 
im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeugs 
entstehen, gelten nicht als Unfallschaden. Beispiel: Schäden an der 
Ladeoberfläche eines Lkw durch Beladen mit Kies. 

Mut- oder böswillige Handlungen 

A.2.3.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, die 
in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Als be-
rechtigt sind insbesondere Personen anzusehen, die vom Verfü-
gungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt 
wurden (z. B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter) oder in einem Nä-
heverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten stehen (z. B. dessen 
Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige).  

Transport auf einer Fähre 

A.2.3.4 Versichert sind Schäden, die bei einem Transport des Fahrzeugs auf 
einer Fähre dadurch entstehen, dass 

a) das Schiff strandet, kollidiert, leckschlägt oder untergeht oder 

b) das Fahrzeug aufgrund der Wetterlage oder aufgrund des See-
gangs über Bord gespült wird oder 

c)  das Fahrzeug deshalb über Bord geht, weil der Kapitän anord-
net, das Fahrzeug zu opfern, um die Fähre, die Passagiere oder 
die Ladung zu retten. 

A.2.4 Wer ist versichert? 

 Mit Ausnahme von A.1.2 d gelten die Regelungen unter A.1.2 a - c 
entsprechend. 

In Abänderung von A.1.2 d besteht Versicherungsschutz aus-
schließlich für Fahrer, deren Geburtsdatum innerhalb der im Versi-
cherungsschein dokumentierten Zeitspanne liegt. Diese Zeitspanne 
wird begrenzt durch das Geburtsdatum des ältesten Zusatzfahrers 
(frühestes Datum) und das Geburtsdatum des jüngsten Zusatzfah-
rers (spätestes Datum). Personen, deren Geburtsdatum außerhalb 
dieser dokumentierten Spanne liegt, sind nicht versichert. 

A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Die Regelungen unter A.1.4 gelten entsprechend.  

A.2.6 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust? 

Zeitwert (Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert) 

A.2.6.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir 
den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Rest-
werts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens 
oder Zerstörung reparieren, gilt A.2.7.1. Ist die zusätzliche Deckung 
Neuwert versichert, wird die Entschädigung gemäss A.3.1.2 berech-
net. 

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert, 
Restwert und Neupreis? 

A.2.6.2 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Reparaturkosten 
einen Schwellenwert von 80 % des Wiederbeschaffungswerts des 
versicherten Fahrzeugs erreichen oder überschreiten.  

A.2.6.3 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines 
gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereig-
nisses bezahlen müssen.  

A.2.6.4 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten 
oder zerstörten Zustand.  

A.2.6.5 Als Neuwert gilt der Preis, der am Tag des Schadens aufgebracht 
werden muss, um ein gleichartiges neues Fahrzeug wiederzube-
schaffen. Ausschließlich vom Originalhersteller des Fahrzeuges auf-
preispflichtige Ausrüstungen und Zubehörteile sind mitversichert. 
Ein vorhandener Restwert des Fahrzeuges wird abgezogen. 
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A.2.7 Was zahlen wir bei Beschädigung? 

Reparatur 

A.2.7.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur er-
forderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen: 

a) Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wird, 
gilt: Wir zahlen die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe 
des Wiederbeschaffungswerts nach A.2.6.3, wenn Sie uns dies 
durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt dieser Nachweis, zah-
len wir entsprechend A.2.7.1 b). 

b) Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachge-
recht repariert wird, gilt: Wir zahlen die erforderlichen Kosten 
einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert 
verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe A.2.6.3 und 
A.2.6.4).  

Abschleppen 

A.2.7.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Ab-
schleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen für die Repara-
tur geeigneten Werkstatt oder zum bevorzugten Netzwerkpartner, 
das von einer bestimmten Fahrzeugmarke vorgegeben wird. Dabei 
darf, einschließlich unserer Leistungen wegen der Beschädigung 
des Fahrzeugs nach A.2.7.1, die Obergrenze nach A.2.7.1 a) oder 
A.2.7.1 b) nicht überschritten werden. 

 Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, 
diese Kosten zu tragen. 

A.2.8 Sachverständigenkosten 

 Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir des-
sen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben. 

A.2.9 Mehrwertsteuer 

 Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei 
der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen 
ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerab-
zugsberechtigung besteht. 

A.2.10 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung 

Wiederauffinden des Fahrzeugs 

A.2.10.1 Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der in Textform abgegebenen Schadenanzeige wieder aufge-
funden, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet. Voraus-
setzung ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraums mit 
objektiv zumutbaren Anstrengungen wieder in Besitz nehmen kön-
nen. 

Eigentumsübergang nach Entwendung 

A.2.10.3 Sind Sie nicht nach A.2.10.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs ver-
pflichtet, werden wir dessen Eigentümer. 

A.2.10.4 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverletzung 
(z. B. nach D.1, E.1 oder E.3 oder wegen grober Fahrlässigkeit nach 

A.2.16.1 Satz 2) gekürzt und wird das Fahrzeug wieder aufgefunden, 
gilt Folgendes: Ihnen steht der Anteil am erzielbaren Veräußerungs-
erlös nach Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammen-
hang mit der Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der An-
teil entspricht der Quote, um die wir Ihre Entschädigung gekürzt ha-
ben. 

A.2.11 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?  

 Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des 
Fahrzeugs nach A.3.1.2. 

A.2.12 Selbstbehalt 

Grundsätzliche Regelung 

A.2.12.1 Ist ein Selbstbehalt vereinbart, wird dieser bei jedem Schadenereig-
nis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsvertrag 
können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie einen Selbstbe-
halt vereinbart haben. 

A.2.13 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile 

Was wir nicht ersetzen 

A.2.13.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, Alterungs- 
und Verschleißschäden. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschä-
den wie Verlust von Treibstoff und Betriebsmitteln (z. B. Öl, Kühl-
flüssigkeit), Wertminderung, Zulassungskosten, Überführungskos-
ten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Miet-
fahrzeugs. 

Rest- und Altteile  

A.2.13.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben bei 
Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung 
angerechnet. 

A.2.14 Fälligkeit unserer Zahlung 

A.2.14.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung 
festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei 
Wochen.  

A.2.14.2 Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung 
verlangen, wenn 

- wir unsere Zahlungsfrist festgestellt haben und 

-  sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats 
nach Schadenanzeige feststellen lässt.  

A.2.14.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es 
wieder aufgefunden wird. Deshalb zahlen wir die Entschädigung frü-
hestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der in Textform ab-
gegebenen Schadenanzeige. 

A.2.15 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, wenn Sie 
nicht selbst gefahren sind? 

 Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und 
kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person 
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unsere Leistungen bei schuldloser oder einfach fahrlässiger Herbei-
führung des Schadens nicht zurück. 

Bei grober Fahrlässigkeit fordern wir unsere Leistungen nur dann zu-
rück, wenn der Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer 
Getränke oder anderer berauschender Mittel herbeigeführt wurde. 
Außerdem fordern wir unsere Leistungen zurück, wenn die Entwen-
dung des Fahrzeugs oder seiner Teile oder Zubehörteile grob fahr-
lässig ermöglicht wurde. Wir können unsere Leistungen jedoch nur 
insoweit zurückfordern, wie dies der Schwere des Verschuldens ent-
spricht.  

Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Ge-
meinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob fahr-
lässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück, sondern nur bei 
vorsätzlicher Verursachung.  

 Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der Mieter 
oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt. 

A.2.16 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

A.2.16.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich 
herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens 
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

Genehmigte Rennen 

A.2.16.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung 
an behördlich genehmigten motorsportlichen Veranstaltungen, bei 
denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, ent-
stehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 

 Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt eine 
Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.4 dar. 

Reifenschäden 

A.2.16.3 Es besteht kein Versicherungsschutz für beschädigte oder zerstörte 
Reifen. Versicherungsschutz für Reifenschäden besteht jedoch, 
wenn durch dasselbe Ereignis gleichzeitig andere unter den Schutz 
der Kaskoversicherung fallende Schäden am Fahrzeug verursacht 
werden. 

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der 
Staatsgewalt 

A.2.16.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, 
Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsge-
walt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 

Schäden durch Kernenergie 

A.2.16.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 

A.2.17 Sachverständigenverfahren bei Meinungsverschiedenheit über die 
Schadenhöhe 

A.2.17.1 Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe einschließlich der 
Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang 
der erforderlichen Reparaturarbeiten kann auf Ihren Wunsch vor Kla-
geerhebung ein Sachverständigenausschuss entscheiden. 

A.2.17.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kfz-Sachverstän-
digen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach Auffor-
derung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von dem je-
weils anderen bestimmt.  

A.2.17.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kfz-
Sachverständiger als Obmann. Er soll vor Beginn des Verfahrens von 
dem Ausschuss gewählt werden. Einigt sich der Ausschuss nicht 
über die Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amtsge-
richt benannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den 
jeweils von den beiden Sachverständigen geschätzten Beträgen lie-
gen.  

A.2.17.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des 
Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen.  

 Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten. 

A.3  Zusätzliche Deckungen: 

 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die jeweilige 
Leistung im Versicherungsschein (Police) ausdrücklich als mitver-
sichert aufgeführt ist. 
 
In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? Die Regelungen 
unter A.1.4 gelten entsprechend. 

A.3.1 Entschädigungsart im Totalschadenfall:  

A.3.1.1 Option: Zeitwert 
  
Übereinstimmend mit Artikel A.2.6.1 erfolgt die Entschädigung im 
Totalschadenfall zum Zeitwert (Wiederbeschaffungswert abzüglich 
des Restwertes). 

 

A.3.1.2 Neuwert:  

Als Neuwert gilt der Preis, der am Tag des Schadens aufgebracht 
werden muss, um ein gleichartiges neues Fahrzeug wiederzube-
schaffen. Ausschließlich vom Originalhersteller des Fahrzeuges auf-
preispflichtige Ausrüstungen und Zubehörteile sind mitversichert. 
Ein vorhandener Restwert des Fahrzeuges wird abgezogen. 
 
In Abänderung von Artikel A.2.6.2 liegt ein Totalschaden vor, wenn 
die erforderlichen Reparaturkosten einen Schwellenwert von 80 % 
des Neuwertes des versicherten Fahrzeugs erreichen oder über-
schreiten. 
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Die Entschädigung ist in jedem Fall auf den tatsächlich vom Versi-
cherungsnehmer gezahlten Kaufpreis (gemäß Definition A.3.1.3) 
begrenzt. 
 

a) Option: 12 Monate 

Abweichend von Artikel A.2.6.1 erfolgt die Entschädigung im Total-
schadenfall im ersten Betriebsjahr (12 Monate ab Erstzulassung des 
Fahrzeuges) zum Neuwert. Ab dem zweiten Betriebsjahr wird die 
Entschädigung nach Artikel A.2.6.1 berechnet. 

b) Option: 36 Monate 

Abweichend von Artikel A.2.6.1 erfolgt im Totalschadenfall in den 
ersten zwei Betriebsjahren (36 Monate ab Erstzulassung des Fahr-
zeuges) zum Neuwert. Ab dem dritten Betriebsjahr wird die Ent-
schädigung nach Artikel A.2.6.1 berechnet. 

 

A.3.1.3 Kaufpreis:  

Kaufpreis ist der auf der Rechnung des Kaufvertrages ausgewiesene 
Fahrzeugpreis inkl. MwSt (bei Vorsteuerabzugsberechtigten netto), 
abzüglich gewährter Preisnachlässe und Rabatte, ohne Überfüh-
rungs-/Zulassungskosten, Finanzierungskosten, Versicherungen, 
Service-/Garantiepakete, separat berechnetes Zubehör sowie nach-
trägliche An-/Umbauten (sofern nicht ausdrücklich mitversichert). 
Die Höchstentschädigung für das beschädigte Fahrzeug ist be-
grenzt auf 120% des Wiederbeschaffungswerts zum Zeitpunkt sei-
ner erstmaligen Zulassung auf Sie bzw. den Halter. Der Wiederbe-
schaffungswert wird von einem von uns beauftragten Kfz-Sachver-
ständigen rechnerisch ermittelt. 

 
In Abänderung von Artikel A.2.6.2 liegt ein Totalschaden vor, wenn 
die erforderlichen Reparaturkosten einen Schwellenwert von 80 % 
des Kaufpreises des versicherten Fahrzeugs erreichen oder über-
schreiten. 
 
a) Option: 12 Monate 

Abweichend von Artikel A.2.6.1 wird bei Totalschaden oder Entwen-
dung eines versicherten Gebrauchtfahrzeugs innerhalb von 12 Mo-
naten ab Kaufdatum (Rechnungsdatum) der Kaufpreis des Ge-
brauchtfahrzeugs entschädigt. Nach diesen 12 Monaten wird die 
Entschädigung nach Artikel A.2.6.1 berechnet. 

b) Option: 36 Monate 

Abweichend von Artikel A.2.6.1 wird bei Totalschaden oder Entwen-
dung eines versicherten Gebrauchtfahrzeugs innerhalb von 36 Mo-
naten ab Kaufdatum (Rechnungsdatum) der Kaufpreis des Ge-
brauchtfahrzeugs entschädigt. Nach diesen 36 Monaten wird die 
Entschädigung nach Artikel A.2.6.1 berechnet. 

Voraussetzung 

Der Anspruch setzt die Vorlage des Kaufvertrags bzw. der Rechnung 
für das versicherte Fahrzeug voraus. Das Fahrzeug muss zum Zeit-
punkt des Schadeneintritts auf den Versicherungsnehmer zugelas-
sen gewesen sein. Ein vorhandener Restwert des Fahrzeuges wird 
abgezogen. 

 

A.3.2  Ersatz der Schlüssel  

Bei Verlust der Fahrzeugschlüssel bei Abhandenkommen ersetzt der 
Versicherer die Kosten für den Ersatz der Schlüssel und die Ände-
rung des Schlosses, einschließlich der Neuprogrammierung der 
Wegfahrsperre.  

 

Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlüssen besteht kein Versiche-
rungsschutz bei Diebstahl des Schlüssels aus dem Innern des Fahr-
zeugs. 

A.3.3 Glasversicherung Plus 

Versichert sind Schäden an Fahrzeugteilen aus Glas oder Materia-
lien, die als Glasersatz dienen.  

Die Schäden am Rückspiegel des Fahrzeugs sind ebenfalls nur dann 
versichert, wenn die Halterung beschädigt ist und ein Ersatz durch 
das gleiche Teil erforderlich ist.  

Die Glühbirnen sind auch versichert, wenn sie bei einem Glasbruch 
zerstört werden.  

 

Es wird keine Entschädigung gezahlt, wenn der Ersatz oder die Re-
paratur nicht erfolgt oder wenn die Kosten für den Ersatz des Glases 
dem Zeitwert des Fahrzeugs entsprechen oder diesen übersteigen. 

A.3.4 Ladegeräte  

Versichert sind die im Haus fest installierten Ladegeräte/Wall-
box(en) für das versicherte Fahrzeug des Versicherungsnehmers 
oder des benannten üblichen Fahrers gegen plötzlich und unerwar-
tet auftretende Schäden durch: 

• einen unbeabsichtigten Fehler bei der Handhabung, der zu einer 
internen Fehlfunktion führt;  

• böswillige Handlungen/Vandalismus durch Dritte;  

• Diebstahl;  

• Bisse und Folgeschäden durch Marder und Nagetiere;  

• Stromeinwirkung, einschließlich Kurzschlüsse, Überspannungen 
oder Überströme;  

• Überlastung; oder  

• Einwirkung von Fremdkörpern.  

Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlüssen gemäß Artikel A.2.16 
deckt die Versicherung für Ladegeräte Folgendes nicht:  
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• Funktionsschäden, Bruch und Verschleiß, die direkt oder indirekt 
aus dem normalen Alterungsprozess (insbesondere Rost, Korrosion 
oder Oxidation) oder aus Verschleiß, d. h. aus natürlichem Ver-
schleiß, resultieren;  

• Direkte und mittelbare Schäden aufgrund thermischer Probleme, 
insbesondere durch zu hohe Temperaturen, schlechte Kühlung oder 
sonstige Überhitzung;  

• Schäden aufgrund von Material-, Verarbeitungs- oder Konstrukti-
onsfehlern sowie Schäden oder Mängel jeglicher Art, die vor Ver-
tragsschluss vorhanden waren;  

• Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Explosionen;  

• Schäden durch Naturgewalten, wie (flächendeckender) Sturm 
(Windgeschwindigkeit mindestens 75 km/h), Hagel, Lawine, 
Schneedruck, Schäden durch Steinschlag, Steine und Erdmassen 
(Erdrutsch), Hochwasser und Überschwemmungen;  

• Alle Schäden an dem Gebäude, an dem die Ladegeräte/die Wall-
box(en) fest installiert sind, sowie an Personen und Fahrzeugen, die 
durch den Betrieb und die Nutzung der Ladestation entstehen.  

 

A.3.5 Nachträglich eingebautes Zubehör  

Versichert sind nachträglich fest im und am Fahrzeug eingebaute 

werkseitige Zubehörteile von Porsche. Die Entschädigung erfolgt 

unter Berücksichtigung der unter A.3.1 gewählten Entschädi-

gungsart. 

A.3.6 Eigenschadendeckung  

In Abänderung von Artikel A.1.5.6 besteht bei Pkw, Krafträdern, 

Trikes, Quads, Leichtkrafträdern und Wohnmobilen Versicherungs-

schutz für Sachschäden, die eine nach A.1.2 mitversicherte Person 

an anderen, auf Sie zugelassenen Fahrzeugen, an Gebäuden in Ih-

rem Eigentum und an Ihren sonstigen Sachen durch den Gebrauch 

des versicherten Fahrzeugs zufügt. Dadurch entstehende Folge-

schäden (z. B. Wertminderung, Mietwagenkosten, Nutzungsausfall 

und sonstige Ausfallkosten) sind nicht versichert. Versicherungs-

schutz besteht auch auf Ihren eigenen Grundstücken. 

 

A.3.7 Führen fremder Fahrzeuge im Ausland (Mallorca-Deckung) 

1. Gegenstand der Versicherung 

Die Kfz-Haftpflichtversicherung des bei uns versicherten Fahr-

zeugs (Pkw, Kraftrad oder Campingfahrzeug) umfasst auch Kfz-

Haftpflichtschäden, die beim Gebrauch eines gemieteten Pkw ver-

ursacht werden (Differenzdeckung/-summe gemäss 6. und 7.). 

 

2. Versicherte Personen 

Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer sowie 

für den Ehe-/Lebenspartner und für die Kinder als Fahrer des ge-

mieteten Pkw. 

 

3. Versichertes Fahrzeug 

Versichert ist ausschliesslich die Nutzung eines gemieteten Pkw 

(Selbstfahrer-Mietfahrzeug). Andere Fahrzeugarten sind nicht ver-

sichert. 

 

4. Örtlicher Geltungsbereich 

Die Mallorca-Police gilt in den Ländern, in denen für das bei uns ver-

sicherte Fahrzeug Kfz-Haftpflichtversicherungsschutz besteht, je-

doch nicht in Deutschland, Russland und Belarus. 

 

5. Zeitlicher Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz gilt für die Mietdauer, maximal jedoch 6 

Monate ab Anmietung des Pkw. 

 

6. Deckungssumme 

Die Versicherungssummen der Mallorca-Police entsprechen den 

Versicherungssummen der bei uns bestehenden Kfz-Haftpflicht-

versicherung für das versicherte Fahrzeug. 

 

7. Subsidiarität (Differenzdeckung) 

Versicherungsschutz besteht nur, soweit nicht bereits Versiche-

rungsschutz aus der Kfz-Haftpflichtversicherung des gemieteten 

Pkw besteht. Die Mallorca-Police wirkt als Differenzdeckung (Be-

dingungen/Summen), nicht als Primärdeckung. 

 

8. Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind Schäden am Miet-Pkw selbst (Eigenschäden 

am gemieteten Fahrzeug). 

 

A.3.8 Fahrerschutzversicherung 

1. Was ist versichert? 

 Versichert sind Personenschäden des berechtigten Fahrers, die 
dadurch entstehen, dass er durch einen Unfall beim Lenken des ver-
sicherten Fahrzeugs verletzt oder getötet wird.  

Zum Lenken des Fahrzeugs gehört z. B. nicht das Ein- und Ausstei-
gen oder das Be- und Entladen. 

2. Wer ist versichert? 

 Versichert ist der berechtigte Fahrer des Fahrzeugs. Berechtigter 
Fahrer ist eine Person, die das 24. Lebensjahr vollendet hat und die 
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mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten das Fahrzeug 
lenkt. Im Todesfall des Fahrers sind seine Hinterbliebenen bezüglich 
ihrer gesetzlichen Unterhaltsansprüche mitversichert. 

3. In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

 Die Regelungen unter A.1.4 gelten entsprechend. 

4. Was leisten wir in der Fahrerschutzversicherung? 

 Was wir ersetzen 

4.1 Wir ersetzen den unfallbedingten Personenschaden (z. B. Verdienst-
ausfall, Hinterbliebenenrente) so, als ob ein Dritter schadenersatz-
pflichtig wäre. Dabei leisten wir nach den deutschen gesetzlichen 
Schadenersatzbestimmungen des Privatrechts.  

Voraussetzung für die Zahlung von Schmerzensgeld ist ein Kranken-
hausaufenthalt von mindestens drei Tagen. Wir erbringen unsere 
Leistungen unabhängig davon, ob Sie den Unfall selbst verschuldet 
haben oder nicht. 

Vorrangige Leistungspflicht Dritter 

4.2 Wir erbringen keine Leistungen, soweit Sie gegenüber Dritten (z. B. 
Schädiger, Haftpflichtversicherer, Krankenkasse, Rentenversiche-
rungsträger, Berufsgenossenschaft, Arbeitgeber) Anspruch auf Er-
satz Ihres Schadens oder Anspruch auf deckungsgleiche (kongru-
ente) Leistungen haben. 

 Ausnahme: Soweit Sie einen solchen Anspruch nicht erfolgverspre-
chend durchsetzen können, leisten wir dennoch, wenn nachfolgende 
Voraussetzungen vorliegen: 

- Sie haben den Anspruch in Textform geltend gemacht; 

- Sie haben weitere zur Durchsetzung Ihres Anspruchs erforder-
liche Anstrengungen unternommen, die Ihnen billigerweise zu-
mutbar waren; 

- Sie haben ihren Anspruch wirksam an uns abgetreten. 

Hinweis: Ansprüche gegen Dritte sind nicht immer wirksam abtret-
bar. Unter anderem können Ansprüche gegen Sozialversicherungs-
träger (z. B. Krankenkasse, Rentenversicher-ungsträger) häufig 
nicht oder nur mit deren Zustimmung abgetreten werden. In diesen 
Fällen können wir nicht im Voraus Leistungen erbringen, sondern 
erst dann, wenn abschließend geklärt ist, dass keine Ansprüche ge-
genüber Dritten bestehen. Vereinbarungen, die Sie mit Dritten über 
diese Ansprüche treffen (z. B. ein Abfindungsvergleich), binden uns 
nur, wenn wir vorher zugestimmt haben. 

Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssumme)? 

4.3 Unsere Leistung für ein Schadenereignis ist beschränkt auf die Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme. Mehrere zeitlich zusam-
menhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein 
einziges Schadenereignis. Die Versicherungssumme beträgt maxi-
mal 15 Mio. Euro pro geschädigte Person.  

5. Fälligkeit der Leistung, Zahlung für eine mitversicherte Person 

 Fälligkeit der Leistung und Vorschusszahlung 

5.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklä-
ren, ob und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht aner-
kennen. Die Frist beginnt, wenn uns Ihr Leistungsantrag und die zu 
dessen Beurteilung erforderlichen Unterlagen vorliegen. 

 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über 
Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen. 
Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zah-
len wir – auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse.  

 Zahlung für eine mitversicherte Person 

5.2 Sie als Versicherungsnehmer können unsere Zahlung für eine mit-
versicherte Person an Sie selbst nur mit Zustimmung der mitversi-
cherten Person verlangen. 

6. Was ist nicht versichert? 

 Straftat und Vorsatz 

6.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die dem Fahrer 
dadurch zustoßen, dass er vorsätzlich eine Straftat begeht oder ver-
sucht. Ebenfalls kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die 
der Fahrer vorsätzlich her-beiführt oder wenn der Fahrer vorsätzlich 
einen Eigen- oder Fremdschaden herbeiführt oder versucht, herbei-
zuführen und dabei einen Personenschaden erleidet. 

Fahren ohne Fahrerlaubnis 

6.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden eines Fahrers, der 
bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis 
hat. 

Alkohol und andere berauschende Mittel 

6.3 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Fahrer zum Zeitpunkt 
des Unfalls infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder ande-
rer berauschender Mittel zum Führen des Fahrzeugs nicht in der 
Lage war.  

Motorsportveranstaltungen oder -aktivitäten 

6.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden aus dem Gebrauch 
des Fahrzeugs bei einer behördlich genehmigten Motorsportveran-
staltung oder Motorsportaktivität, bei der es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt, einschließlich Rennen, Wettbe-
werben, Training, Tests und Demonstrationen. 
 
Zudem besteht kein Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf 
Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt (z. B. Gleichmäßigkeitsfahrten, 
Touristenfahrten). Versicherungs-schutz besteht jedoch für Fahrsi-
cherheitstrainings, die nach den Richtlinien des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrats (DVR) abgehalten werden (der Anbieter des 
Fahrsicherheitstrainings muss über das Qualitätssiegel des DVR 
verfügen). 
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 Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach D.1.4. 

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der 
Staatsgewalt 

6.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, 
Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsge-
walt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 

Schäden durch Kernenergie 

6.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie. 

Fahren ohne Sicherheitsgurt 

6.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden des Fahrers, wenn 
dieser bei Eintritt des Schadens nicht den Sicherheitsgurt angelegt 
hat, es sei denn, für ihn gilt eine nach der Straßenverkehrsordnung 
zulässige Ausnahmeregelung. 

 Ansprüche Dritter 

6.8 Ansprüche, die von anderen Versicherern, Arbeitgebern, Dienstherrn 
und Sozialversicherungsträgern gegen uns geltend gemacht wer-
den, sind ausgeschlossen.  

7. Wann kürzen wir die Leistung?  
 Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind wir berech-

tigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 

A.3.9 SF-Klasse Porsche Schutz  

1. Voraussetzungen für den Einschluss 

Der Baustein Porsche Schutz kann für den Vertrag des versicher-

ten Pkw vereinbart werden, sofern alle folgenden Bedingungen er-

füllt sind: 

a) Die Kfz-Haftpflichtversicherung und – falls vorhanden – die 

Vollkaskoversicherung sind jeweils mindestens in die SF-Klasse 4 

eingestuft; belastende Schäden, die zu einer schlechteren Einstu-

fung als SF 4 führen, liegen nicht vor. 

 

 Hinweis: Sind in den letzten zwei Jahren Schäden eingetreten, 

kann der Versicherer den Abschluss des Bausteins ablehnen. 

 

b) Der Pkw wird ausschliesslich von Personen gefahren, die min-

destens 23 Jahre alt sind. 

 

2. Wegfall bei fehlenden oder nachträglich entfallenen Vorausset-

zungen 

a) Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass eine der Vo-

raussetzungen bei Vertragsabschluss nicht erfüllt war, entfällt der 

Baustein Porsche Schutz rückwirkend. 

b) Entfällt eine der Voraussetzungen während der Vertragslaufzeit, 

ist dies unverzüglich anzuzeigen. Der Baustein entfällt ab dem 

Zeitpunkt der Änderung. 

 

3. Wirkungen des Porsche Schutz bei wirksamer Vereinbarung 

a) Der Baustein gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung und – falls 

vorhanden – in der Vollkaskoversicherung für Schäden, die wäh-

rend der Geltungsdauer des Bausteins eintreten und gemeldet 

werden. 

b) Werden in der Kfz-Haftpflicht- und/oder Vollkaskoversicherung 

Schäden gemeldet, bleibt abweichend von I.3.4 und Anhang 1 die 

im Jahr der Schadenmeldung erreichte SF-Klasse im folgenden 

Versicherungsjahr erhalten. 

c) Für Schäden, die von Personen unter 23 Jahren verursacht wer-

den, gilt der Baustein nicht; es erfolgt eine Rückstufung gemäss 

I.3.4 und Anhang 1. 

d) Die Einstufung gemäss Porsche Schutz gilt nur während der 

Laufzeit des Vertrags. Bei einem Wechsel zu einem anderen Versi-

cherer wird der Vertrag so behandelt, als hätte der Baustein nicht 

bestanden; eine Rückstufung gemäss I.3.4 und Anhang 1 findet 

entsprechend statt. 

 

 

A.3.10 Wertminderung in der Kaskoversicherung 

Wir entschädigen bei einem versicherten, fachgerecht reparierten 
Teilschaden eine merkantile Wertminderung bis max. 5 % der Netto-
Reparaturkosten, sofern diese mehr als EUR 1’500 betragen. Kein 
Anspruch besteht bei (wirtschaftlichem) Totalschaden oder Dieb-
stahl. 

 

 

A.4 Kfz-Umweltschadenversicherung – 
für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadenge-
setz 

A.4.1 Was ist versichert? 

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt 

A.4.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung 
von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) 
frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und un-
fallartige Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Fahr-
zeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sind. 

Begründete und unbegründete Ansprüche 

A.4.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begründet, 
leisten wir Ersatz in Geld. 
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A.4.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbegrün-
det, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit 
die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind. 

Regulierungsvollmacht 

A.4.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder 
der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde 
oder einem sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärun-
gen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfah-
ren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- und Pro-
zessführung bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren 
oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 

A.4.2 Wer ist versichert? 

Die Regelungen unter A.1.2 gelten entsprechend. 

A.4.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)? 

Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie dem Versiche-
rungsvertrag entnehmen. 

A.4.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht außerhalb des Anwendungsbereichs 
des Umweltschadensgesetzes auch in Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) gilt oder sinngemäße Anwendung findet. Versiche-
rungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, 
soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht über-
schreiten. 

A.4.5 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz, Schäden durch Kernenergie 

A.4.5.1 Die Regelungen unter A.1.5.1 (Vorsatz) und A.1.5.9 (Schäden durch 
Kernenergie) gelten entsprechend. 

Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschä-
den 

A.4.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unver-
meidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf 
die Umwelt entstehen. 

Ausbringungsschäden 

A.4.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung 
oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, 
Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln re-
sultieren, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfall-
artige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Um-
welt gelangen, die Stoffe durch Niederschläge plötzlich abge-
schwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften. 

Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz die-
nen 

A.4.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die durch bewusste Verstöße gegen 
Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anord-
nungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, entste-
hen. 

Vertragliche Ansprüche 

A.4.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die aufgrund vertraglicher Verein-
barung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausge-
hen. 

Privatrechtliche Ansprüche 

A.4.5.6 Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch 
ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts gegen Sie gel-
tend gemacht werden können. (Hinweis: Diese Ansprüche sind im 
Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt.) 

B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz 

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihnen 
Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des 
Versicherungsvertrags bei Ihnen.  

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

 Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt. Zah-
len Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, richten sich 
die Folgen nach C.1.2 und C.1.3.  

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz 

 Bevor die Prämie gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmun-
gen vorläufigen Versicherungsschutz: 

Kfz-Haftpflichtversicherung  

B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nennen 
wir Ihnen bei elektronischer Versicherungsbestätigung die Versi-
cherungsbestätigungs-Nummer, haben Sie in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung vorläufigen Versicherungsschutz zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Ver-
wendung der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das 
Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versi-
cherungsschutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt.  

Kaskoversicherung und Assistance  

B.2.2 In der Kaskoversicherung und der Assistance, haben Sie vorläufigen 
Versicherungsschutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt ha-
ben. Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt. 

Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz 

B.2.3 Sobald Sie die erste oder einmalige Prämie nach C.1.1 gezahlt ha-
ben, geht der vorläufige in den endgültigen Versicherungsschutz 
über.  



 
 

 

Helvetia Global Solutions Ltd  

Aktiengesellschaft nach Liechtensteinischem Recht • Hauptsitz: Vaduz/Liechtenstein  
 
Porsche Protect AKB-04.2026, Stand 01.04.2026      Seite 14 von 28 

Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes 

B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn  

-  wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und 

- Sie die erste oder einmalige Prämie nicht unverzüglich (d. h. 
spätestens innerhalb von 14 Tagen) nach Ablauf von 14 Tagen 
nach Zugang des Versicherungsvertrags bezahlt haben. 

Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz. 
Dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertre-
ten haben.  

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes  

B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz je-
derzeit zu kündigen. Wir als Versicherer kündigen den vorläufigen 
Versicherungsschutz mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich. 

Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch Widerruf 

B.2.6 Üben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 VVG aus oder lehnen wir Ihren 
Antrag gemäß § 5 Abs. 3 des Pflichtversicherungsgesetzes ab, en-
det der vorläufige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Wi-
derrufserklärung bei uns bzw. mit dem Zugang unserer Ablehnungs-
erklärung bei Ihnen.  

Prämie für vorläufigen Versicherungsschutz 

B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir 
Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil der Prämie. 

C Prämienzahlung 

C.1 Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie 

Rechtzeitige Zahlung 

C.1.1 Die im Versicherungsvertrag genannte erste oder einmalige Prämie 
wird in 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsvertrags fällig. Sie 
haben diese Prämie dann unverzüglich   (d. h. spätestens innerhalb 
von 14 Tagen) zu zahlen.  

Nicht rechtzeitige Zahlung 

C.1.2 Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, haben 
Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie ha-
ben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. 
Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung der Prämie.  

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie 
nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können 
wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt 10 
Prozent der Jahresprämie für jeden angefangenen Monat ab dem 
beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis zu unserem 
Rücktritt, jedoch höchstens 40 Prozent der Jahresprämie.  

C.2 Zahlung der Folgeprämie 

Rechtzeitige Zahlung 

C.2.1 Eine Folgeprämie ist zu dem im Versicherungsvertrag oder in der 
Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen.  

Nicht rechtzeitige Zahlung 

C.2.2 Zahlen Sie eine Folgeprämie nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, die 
rückständige Prämie zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und 
Zinsen) innerhalb von drei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung 
zu zahlen. 

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der dreiwöchigen Zahlungs-
frist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Prämien noch nicht be-
zahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur 
Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu ver-
treten haben. 

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Prämien nach Ablauf der dreiwöchi-
gen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofor-
tiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn 
Sie diese Prämien innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung 
zahlen. Haben wir die Kündigung zusammen mit der Mahnung aus-
gesprochen, wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb ei-
nes Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungs-
frist zahlen.  

 Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der dreiwöchigen 
Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versi-
cherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für Scha-
denereignisse nach Ihrer Zahlung. 

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel 

 Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs 
ein anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für 
den neuen Vertrag bei nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten oder 
einmaligen Prämie die für Sie günstigeren Regelungen zur Folgeprä-
mie nach C.2.2 bis C.2.4 an. Außerdem berufen wir uns nicht auf den 
rückwirkenden Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes 
nach B.2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: 

- Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs 
und dem Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind 
nicht mehr als sechs Monate vergangen, 

- Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.  

C.4 Zahlungsperiode 

Prämien für Ihre Versicherung müssen Sie entsprechend der verein-
barten Zahlungsperiode bezahlen. Die Zahlungsperiode ist die Versi-
cherungsperiode nach § 12 Versicherungsvertragsgesetz. Welche 
Zahlungsperiode Sie mit uns vereinbart haben, können Sie Ihrem 
Versicherungsvertrag entnehmen. 

 Die Laufzeit des Vertrags, die sich von der Zahlungsperiode unter-
scheiden kann, ist in Abschnitt G geregelt. 
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C.5 Prämienpflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflicht-versiche-
rung 

 Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund  
§ 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten 
trotz Beendigung des Versicherungsvertrags zur Leistung verpflich-
tet, haben wir Anspruch auf die Prämie für die Zeit dieser Verpflich-
tung. Unsere Rechte nach  
§ 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben unberührt. 

C.6 Besonderheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

Besteht nach C.1 bis C.3 kein Versicherungsschutz in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung, so besteht auch für die Kfz-Umweltschaden-
versicherung nach A.4 kein Versicherungsschutz. 

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs? 

D.1 Bei allen Versicherungsarten 

Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck 

D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebe-
nen Zweck verwendet werden.   

Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer 

D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht 
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen 
Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissent-
lich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fah-
rer gebraucht wird. 

Fahren nur mit Fahrerlaubnis 

D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Au-
ßerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug 
nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. 

Nicht genehmigte Rennen 

D.1.4 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen verwendet werden, 
bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt 
(Rennen). Dies gilt auch für die dazugehörigen Übungsfahrten. 

 Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind in der Kfz-Versiche-
rung gemäß A.1.5.2, A.2.16.2) vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen. 

   

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

Alkohol und andere berauschende Mittel 

D.2.1  Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch al-
koholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der 
Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der 
Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem 

Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere 
berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu 
führen. 

 Hinweis: Auch in der Kaskoversicherung und Assistance besteht für 
solche Fahrten nach A.2.16.1 kein oder eingeschränkter Versiche-
rungsschutz.  

Nicht genehmigte Rennen 

D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazuge-
hörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen es auf Erzie-
lung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt und die behördlich 
nicht genehmigt sind.  

 Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrtsportliche Veranstaltun-
gen sind vom Versicherungsschutz gemäß A.1.5.2 ausgeschlossen. 
Auch in der Kaskoversicherung und Assistance besteht für Fahrten, 
bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit an-
kommt, kein Versicherungsschutz.  

D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 geregelten Pflich-
ten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre 
Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in ei-
nem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig 
verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
aus D.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder Eigentümer gegen-
über nicht von der Leistungspflicht befreit, soweit Sie, der Halter, 
oder Eigentümer als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht ge-
führt hat, einen Personenschaden erlitten haben.  

D.3.2 Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch 
für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt 
nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht-versiche-
rung 

D.3.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.3.1 ergebende 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversi-
cherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000 
Euro beschränkt. Außerdem gelten anstelle der vereinbarten Versi-
cherungssummen die in Deutschland geltenden Mindestversiche-
rungssummen.  

 Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen 
vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsver-
tragsgesetz) vollständig oder teilweise von der Leistungspflicht be-
freit sind.  
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D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich 
begangene Straftat erlangt (z. B. Diebstahl), sind wir vollständig von 
der Verpflichtung zur Leistung frei.  

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 

E.1 Bei allen Versicherungsarten 

Anzeigepflicht 

E.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leis-
tung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen. 

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Be-
hörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie ver-
pflichtet, uns dies und den Fortgang des Verfahrens (z. B. Strafbe-
fehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch, 
wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben. 

Aufklärungspflicht 

E.1.3 Sie müssen alles tun, was der Aufklärung des Versicherungsfalls und 
des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen 
dabei insbesondere folgende Pflichten beachten: 

-  Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich er-
forderlichen Feststellungen zu ermöglichen und die  dabei 
gesetzlich erforderliche Wartezeit zu beachten (Unfallflucht). 

- Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des Schadener-
eignisses, zum Umfang des Schadens und zu unserer Leis-
tungspflicht wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir 
können verlangen, dass Sie uns in Textform antworten. 

- Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, soweit es 
Ihnen billigerweise zugemutet werden kann, diese zu beschaf-
fen. 

-  Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens erforderli-
chen Weisungen befolgen, soweit dies für Sie zumutbar ist.  

- Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen des Scha-
denereignisses und zu unserer Leistungspflicht ermöglichen, 
soweit es Ihnen zumutbar ist.  

Schadenminderungspflicht 

E.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Mög-
lichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.  

 Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu be-
folgen. 

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung  

Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 

E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflich-
tet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des An-
spruchs mitzuteilen.  

Anzeige von Kleinschäden 

E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 
500 Euro beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen 
Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregu-
lierung nicht gelingt.   

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 

E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. 
Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.  

E.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. Wir sind 
berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftra-
gen. Diesem müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen 
müssen. 

Bei drohendem Fristablauf 

E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung 
von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen 
Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbe-
helf (z. B. Widerspruch) einlegen.  

E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung 

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs 

E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile sind Sie 
abweichend von E.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Text-
form anzuzeigen. 

Einholen unserer Weisung  

E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs bzw. 
mitversicherter Teile müssen Sie unsere Weisungen einholen, so-
weit die Umstände dies gestatten. Sie müssen unsere Weisungen 
befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.  

Anzeige bei der Polizei 

E.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Wildschaden den Betrag 
von 250 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei 
unverzüglich anzuzeigen. 

E.4 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadenversicherung 

Anzeige-, Aufklärungs- und Schadenminderungspflichten 

E.4.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leis-
tung nach dem Umweltschadensgesetz führen könnte, – soweit zu-
mutbar – sofort anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- 
oder Kostentragungsansprüche erhoben worden sind. 

E.4.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend 
zu informieren über: 

- die Ihnen gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Infor-
mation an die zuständige Behörde, 

- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanie-
rung eines Umweltschadens Ihnen gegenüber, 
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- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten ent-
standenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder 
Sanierung eines Umweltschadens, 

- den Erlass eines Mahnbescheids, 

- eine gerichtliche Streitverkündigung, 

- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen    oder ge-
richtlichen Verfahrens. 

E.4.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für 
Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach unserer 
Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen Sie 
uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersen-
den. 

E.4.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden 
sind unverzüglich mit uns abzustimmen. 

E.4.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusam-
menhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch 
oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 
durch uns bedarf es nicht. 

E.4.6 Im Widerspruchsverfahren oder in einem gerichtlichen Verfahren 
wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Ver-
fahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauf-
tragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen. Sie müssen dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.  

E.5 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

E.5.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.4 geregelten Pflich-
ten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre 
Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in ei-
nem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig 
verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Verletzung 
einer Auskunfts- oder Aufklärungspflicht im Schadenfall gilt fol-
gende Voraussetzung: Wir haben Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen.    

E.5.2 Abweichend von E.5.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie 
nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die 
Pflicht arglistig verletzen. 

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht-versiche-
rung 

E.5.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.5.1 ergebende 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversi-
cherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2.500 
Euro beschränkt.  

E.5.4 Die Leistungspflicht erweitert sich auf einen Betrag von höchstens 
je 5.000 Euro, wenn Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungs-
pflicht nach E.1.3 und E.1.4  

- vorsätzlich und  

- in besonders schwerwiegender Weise  

verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfall-
ort trotz eines Personen- oder schweren Sachschadens der Fall.  

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

E.5.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Ver-
mögensvorteils vollständig frei. 

Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstrei-
tigkeiten 

E.5.6 Verletzen Sie Ihre Pflichten nach  

- E.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemachter Ansprüche), 

- E.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprüche) oder  

- E.2.4 (Prozessführung durch uns) 

und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den 
Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschädi-
gung erheblich hinausgeht, gilt: 

- Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von uns zu 
zahlenden Mehrbetrags vollständig von unserer Leistungs-
pflicht frei. 

- Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, unsere 
Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen
  

Mindestversicherungssummen 

E.5.9 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten nach 
E.1 und E.2, gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen 
die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen. 

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 

Pflichten mitversicherter Personen 

F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflich-
ten sinngemäße Anwendung. Dies gilt für die Technische Aufsicht 
nur insoweit, wie es nach der Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungs-
verordnung zulässig ist. 
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Ausübung der Rechte 

F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem 
Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, 
soweit nichts anderes geregelt ist. Andere Regelungen sind: 

- Geltendmachung von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung nach A.1.2. 

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen 

F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so 
gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen.  

 Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung:  

Gegenüber mitversicherten Personen können wir uns auf die Leis-
tungsfreiheit nur berufen, wenn  

-  die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der 
Person des Mitversicherten vorliegen oder  

-  diese Umstände der mitversicherten Person bekannt     oder in-
folge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren.  

Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der vereinbarten 
Versicherungssummen die in Deutschland geltenden gesetzlichen 
Mindestversicherungssummen. Entsprechendes gilt, wenn wir trotz 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem 
geschädigten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie 
bleibt auch in diesen Ausnahmefällen bestehen. 

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs, 
Wagniswegfall 

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 

Vertragsdauer 

G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsver-
trag.  

Automatische Verlängerung 

G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, ver-
längert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht 
Sie oder wir den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste 
Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr 
vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem be-
stimmten Kalendertag beginnen zu lassen. 

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr 

G.1.3 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, 
endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.  

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsver-
trag kündigen? 

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres 

G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündi-
gen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen 
Monat vor Ablauf zugeht.  

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 

G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kün-
digen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei uns wirksam.  

Kündigung nach einem Schadenereignis 

G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag 
kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats nach Be-
endigung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen oder 
innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Un-
recht abgelehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-
Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch 
des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem 
können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum 
Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit 
dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. 

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirk-
sam werden soll.   

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahr-
zeugs 

G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht 
der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwer-
ber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Er-
werb zu kündigen. Bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versi-
cherung beginnt die Kündigungsfrist des Erwerbers erst ab Kennt-
nis. Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger 
Wirkung oder spätestens zum Ablauf des Vertrags endet.  

G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung ab 
und legt er bei der Zulassungsbehörde eine Versicherungsbestäti-
gung vor, gilt dies automatisch als Kündigung des übergegangenen 
Vertrages. Die Kündigung wird zum Beginn der neuen Versicherung 
wirksam.   

Kündigung bei Prämienerhöhung 

G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Prämienanpassungsrechts nach J die 
Prämie, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung der Prämienerhöhung kündigen. Die Kündigung 
ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Prämienerhöhung wirksam geworden wäre. Wir teilen Ihnen die Prä-
mienerhöhung nach J spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich 
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machen wir bei einer Prämienerhöhung nach J den Unterschied zwi-
schen bisheriger und neuer Prämie kenntlich. 

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs 

G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach K und er-
höht sich die Prämie dadurch um mehr als 10 Prozent, können Sie 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen.  

Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur 

G.2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach J, können Sie den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Än-
derung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens je-
doch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung. Wir teilen 
Ihnen die Änderung spätestens einen Monat vor Wirksamwerden 
mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. 

Kündigung bei Bedingungsänderung  

G.2.10 Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung nach M 
Gebrauch, können Sie den Vertrag innerhalb von sechs Wochen nach 
Zugang unserer Mitteilung über die Bedingungsänderung kündigen. 
Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Bedingungsänderung. Wir teilen Ihnen die 
Änderung spätestens sechs Wochen vor dem Wirksamwerden mit 
und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.  

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsver-
trag kündigen?  

Kündigung zum Ablauf 

G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündi-
gen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens ei-
nen Monat vor Ablauf zugeht.   

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 

G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kün-
digen. Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem 
Zugang bei Ihnen wirksam.  

Kündigung nach einem Schadenereignis 

G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag 
kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung oder inner-
halb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abge-
lehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten 
zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können wir in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines 
Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten er-
gangenen Urteils kündigen. 

 Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen 
wirksam.  

Kündigung bei Nichtzahlung der Folgeprämie 

G.3.4 Haben Sie eine ausstehende Folgeprämie zuzüglich Kosten und Zin-
sen trotz unserer Zahlungsaufforderung nach C.2.2 nicht innerhalb 
der dreiwöchigen Frist gezahlt, können wir den Vertrag mit soforti-
ger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie 
diese Beträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung 
zahlen (siehe auch C.2.4).  

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahr-
zeugs 

G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D 
verletzt, können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der 
Pflichtverletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.  

Kündigung bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs 

G.3.6 Ändern sich die Art oder Verwendung des Fahrzeugs nach K, können 
wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nach-
weisen, dass die Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruht, wird die Kündigung nach Ablauf von einem Monat 
nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahr-
zeugs 

G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G.7 
können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kün-
digung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu 
dem wir von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis 
erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Erwerber wirksam. 

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten 

G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung sind jeweils rechtlich 
selbstständige Verträge. Die Kündigung eines dieser Verträge be-
rührt das Fortbestehen anderer nicht. Bei Beendigung des Kfz-Haft-
pflichtvertrages endet auch die Kfz-Umweltschadenversicherung.  

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses 
zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für das 
Fahrzeug zu kündigen.  

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Ver-
trägen nur einen, können Sie die Kündigung auf die gesamte Kfz-
Versicherung ausdehnen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang unserer Kündigung mitteilen, dass Sie mit ei-
ner Fortsetzung der anderen Verträge nicht einverstanden sind. Ent-
sprechend haben wir das Recht, die gesamte Kfz-Versicherung zu 
kündigen, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen.  

G.5 Zugang der Kündigung 

 Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen 
Frist zugeht. 



 
 

 

Helvetia Global Solutions Ltd  

Aktiengesellschaft nach Liechtensteinischem Recht • Hauptsitz: Vaduz/Liechtenstein  
 
Porsche Protect AKB-04.2026, Stand 01.04.2026      Seite 20 von 28 

G.6 Prämienabrechnung nach Kündigung 

 Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns 
die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Prämie an-
teilig zu.  

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten? 

Übergang der Versicherung auf den Erwerber 

G.7.1  Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber 
über.  

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, die Prämie entsprechend den 
Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des 
Vertrags verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die SF-
Klasse des Erwerbers, die entsprechend seinem bisherigen Scha-
denverlauf ermittelt wird. Die neue Prämie gilt ab dem Tag, der auf 
den Übergang der Versicherung folgt. 

G.7.3. Die Prämie für das laufende Versicherungsjahr können wir entweder 
von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.  

Anzeige der Veräußerung  

G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des 
Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, 
droht unter den Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertrags-
gesetz der Verlust des Versicherungsschutzes.  

Mitteilung des Vertrags 

G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und G.2.6 
oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir die Prä-
mie nur von Ihnen verlangen. 

Zwangsversteigerung  

G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwenden, 
wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.  

G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung) 

 Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall Kenntnis er-
langen. 

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit ungestem-
pelten Kennzeichen 

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten? 

Ruheversicherung 

H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch 
der Vertrag nicht beendet.  

H.1.2 Der Vertrag geht in eine prämienfreie Ruheversicherung über, wenn 
die Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt. Dies 
gilt nicht, wenn die Außerbetriebsetzung weniger als zwei Wochen 

beträgt oder Sie die uneingeschränkte Fortführung des bisherigen 
Versicherungsschutzes verlangen.  

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht für Fahrzeuge mit 
Versicherungskennzeichen (z. B. Mofas), Wohnwagenanhänger so-
wie bei Verträgen mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein 
Jahr.   

Umfang der Ruheversicherung 

H.1.4 Mit der Ruheversicherung gewähren wir Ihnen während der Dauer 
der Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versicherungsschutz. 

 Der Ruheversicherungsschutz umfasst 

- die Kfz-Haftpflichtversicherung, 

- die Teilkaskoversicherung, wenn für das Fahrzeug im Zeitpunkt 
der Außerbetriebsetzung eine Voll- oder eine Teilkaskoversi-
cherung bestand, 

- die Kfz-Umweltschadenversicherung. 

Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung 

H.1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet, das 
Fahrzeug  

- in einem Einstellraum (z. B. einer Einzel- oder Sammelgarage) 
oder  

- auf einem umfriedeten Abstellplatz (z. B. durch Zaun, Hecke, 
Mauer umschlossen)  

nicht nur vorübergehend abzustellen. Sie dürfen das Fahrzeug au-
ßerhalb dieser Räumlichkeiten auch nicht gebrauchen. Verletzen Sie 
Ihre Pflichten, sind wir unter den Voraussetzungen nach D.3 leis-
tungsfrei.   

Wiederanmeldung 

H.1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außer-
betriebsetzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder 
auf. Das Ende der Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich 
mitzuteilen. 

Ende des Vertrags und der Ruheversicherung  

H.1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate 
nach der Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. 

H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruheversiche-
rung mit einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versiche-
rers wieder an, haben wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen und 
den anderen Versicherer zur Aufhebung des Vertrags aufzufordern.  

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen? 

H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, 
gewähren wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des 
auf dem amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Sai-
son). 
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H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach 
H.1.4 und H.1.5. 

H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den 
Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Be-
zirks in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz, wenn 
diese Fahrten  

- im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder  

- wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Ab-
gasuntersuchung durchgeführt werden.  

H.2.4 Für Verträge von Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzeichen zu-
gelassen sind, wird die Prämie für die Dauer der Saison tageweise 
berechnet. 

H.2.5 Für Verträge von Wohnwagenanhängern und Oldtimern wird – ab-
weichend von H.2.4 – die Prämie sowohl für die Dauer der Saison als 
auch für die Zeit außerhalb der Saison berechnet. 

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen 

Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung  

H.3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz 
auch für Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen. Dies 
gilt nicht für Fahrten, für die ein rotes Kennzeichen oder ein 
Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss. 

Was sind Zulassungsfahrten? 

H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zu-
lassungsverfahren stehen. Dies sind: 

-  Fahrten zur Zulassungsstelle zur Anbringung der Stempelpla-
kette sowie Fahrten zur Durchführung der Hauptuntersuchung 
oder einer Sicherheitsprüfung innerhalb des zuständigen Zulas-
sungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks mit ungestem-
pelten Kennzeichen, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein 
solches erteilt hat.  

- Fahrten nach Entfernung der Stempelplakette mit dem bisher 
zugeteilten Kennzeichen bis zum Ablauf des Tages der Außer-
betriebsetzung des Fahrzeugs. 

I Schadenfreiheitsrabatt-System 

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) 

 Allfällige Schadenfreiheitsklassen (SF Klassen) für die Kfz-Haft-
pflicht und Vollkasko sind im Versicherungsvertrag ersichtlich. Siehe 
dazu die Tabellen in Anhang 1.  

I.2 Ersteinstufung 

I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0 

 Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach 
I.5, wird er in die SF-Klasse 0 eingestuft.  

I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflicht-versiche-
rung in der Vollkaskoversicherung 

 Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw, ein Kraftrad, ein Campingfahr-
zeug, Lieferwagen oder eine landwirtschaftliche Zugmaschine und 
schließen Sie neben der Kfz-Haftpflichtversicherung eine Vollkas-
koversicherung mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), 
können Sie verlangen, dass die Einstufung nach dem Schadenverlauf 
der Kfz-Haftpflichtversicherung erfolgt. Dies gilt nicht, wenn für das 
versicherte Fahrzeug oder für ein Vorfahrzeug im Sinne von I.5.1 in-
nerhalb der letzten 12 Monate bereits eine Vollkaskoversicherung 
bestanden hat; in diesem Fall übernehmen wir den Schadenverlauf 
der Vollkaskoversicherung nach I.5. 

I.2.4 Führerscheinsonderregelung  

 Hat Ihr Vertrag für einen Pkw oder ein Kraftrad in der SF-Klasse 0 
begonnen, stufen wir ihn auf Ihren Antrag besser ein, sobald Sie drei 
Jahre im Besitz einer Fahrerlaubnis für Pkw oder Krafträder sind und 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

- Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und 

- Ihre Fahrerlaubnis ist von einem Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) ausgestellt worden oder diesem nach 
I.2.5. gleichgestellt. 

I.2.5 Gleichgestellte Fahrerlaubnisse  

 Fahrerlaubnisse aus Staaten außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) sind Fahrerlaubnissen aus einem Mitgliedstaat 
des EWR gleichgestellt, wenn diese nach der Fahrerlaubnisverord-
nung  

- ohne weitere theoretische oder praktische Fahrprüfung umge-
schrieben werden können oder  

- nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben sind. 

I.3 Jährliche Neueinstufung 

 Wir stufen Ihren Vertrag zum Verfallsdatum eines jeden Jahres nach 
seinem Schadenverlauf im vergangenen Versicherungsjahr neu ein. 
Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung maß-
geblich dafür, welchem Versicherungsjahr der Schaden zugeordnet 
wird.  

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung 

 Die Neueinstufung gilt ab der ersten Prämienfälligkeit im neuen Ver-
sicherungsjahr. 

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf 

 Ist Ihr Vertrag während eines Versicherungsjahres schadenfrei ver-
laufen und hat der Versicherungsschutz während dieser Zeit unun-
terbrochen bestanden, wird Ihr Vertrag in die nächstbessere SF-
Klasse nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft.  

Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zugelas-
sen (siehe H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags 
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eine Besserstufung nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Mo-
nate beträgt. 

I.3.3 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klassen 0, ½, 2, 3,  oder M 

 Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Versiche-
rungsjahres ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus 
der SF-Klasse ½, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-
Klasse 1 ein.  

 Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Versiche-
rungsjahres mit einer Ersteinstufung nach I.2. in SF-Klasse 0, ½, 2 
oder 3 begonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindestens 
sechs Monate Versicherungsschutz, wird er bei schadenfreiem Ver-
lauf zur ersten Prämienfälligkeit des folgenden Versicherungsjahres 
wie folgt eingestuft:  

 von SF-Klasse 0 nach  SF-Klasse ½, 

 von SF-Klasse ½  nach  SF-Klasse 1, 

 von SF-Klasse 2 nach  SF-Klasse 3, 

 von SF-Klasse 3  nach  SF-Klasse 4.  

I.3.4 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf 

 Schadenergebnis bei uns  

I.3.4.1 Ist Ihr Vertrag während eines Versicherungsjahres schadenbelastet 
verlaufen, wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zurückge-
stuft. 

 Schadenereignis beim Vorversicherer 

I.3.4.2 Bestand der Vertrag im Vorjahr bei einem anderen Versicherer und 
bestätigt uns dieser Vorversicherer gemäß I.7.1 die SF-Klasse des 
Vorjahres sowie die Anzahl der im Vorjahr angefallenen, belastenden 
Schadenereignisse, so wird der Vertrag nach der jeweiligen Tabelle 
im Anhang 1 zurückgestuft. 

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf? 

I.4.1 Schadenfreier Verlauf 

I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt unter folgenden Voraus-
setzungen vor: 

-  Der Versicherungsschutz hat von Anfang bis Ende eines Versi-
cherungsjahres ununterbrochen bestanden und  

-  uns wurde in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet, für das 
wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden muss-
ten. Dazu zählen nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung 
und Prozesse. 

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als 
schadenfrei, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt: 

a) Wir leisten Entschädigungen oder bilden Rückstellungen: 

- nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunterneh-
men untereinander oder mit Sozialversicherungsträgern 
oder  

-  wegen der Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachver-
sicherung. Dies gilt nicht bei Gespannen.  

b) Wir lösen Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei 
auf die Schadenmeldung folgenden Versicherungsjahren auf, 
ohne eine Entschädigung geleistet zu haben.  

c) Der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung erstatten 
uns unsere Entschädigung in vollem Umfang. 

d) Wir leisten in der Vollkaskoversicherung oder bilden Rückstel-
lungen für ein Schadenereignis, das unter die Teilkaskoversi-
cherung fällt. 

e) Sie nehmen Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in An-
spruch nehmen, weil  

- eine Person mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Haft-
pflichtversicherung für das Schadenereignis zwar in vollem 
Umfang haftet,  

- Sie aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer keinen An-
spruch haben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise versagt hat. 

f)  Wir leisten Entschädigung oder bilden Rückstellungen lediglich 
aufgrund der Kfz-Umweltschadenversicherung nach A.4. 

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf 

I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns 
während eines Versicherungsjahres ein oder mehrere Schadenereig-
nisse melden, für die wir Entschädigungen leisten oder Rückstellun-
gen bilden müssen. Hiervon ausgenommen sind die Fälle nach 
I.4.1.2. 

I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als schaden-
frei, leisten wir jedoch in einem folgenden Versicherungsjahr Ent-
schädigungen oder bilden Rückstellungen für diesen Schaden, stu-
fen wir Ihren Vertrag zur ersten Prämienfälligkeit des dann folgen-
den Versicherungsjahres zurück.    

I.5 Übernahme eines Schadenverlaufs 

I.5.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen? 

 Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags – auch wenn dieser bei 
einem anderen Versicherer bestanden hat – wird auf den Vertrag 
des versicherten Fahrzeugs unter den Voraussetzungen nach I.5.2 
und I.5.3 in folgenden Fällen übernommen: 

Fahrzeugwechsel 

I.5.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahr-
zeugs angeschafft. 

Rabatttausch 

I.5.1.2 Sie besitzen neben dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes 
Fahrzeug. Sie veräußern dieses oder setzen es ohne Ruheversiche-
rung außer Betrieb und beantragen die Übernahme des Schadenver-
laufs.  
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 Sie versichern ein weiteres Fahrzeug. Sie beantragen, dass der Scha-
denverlauf von dem bisherigen auf das weitere Fahrzeug übertragen 
wird.  

Versichererwechsel 

I.5.1.3 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer zu uns 
gewechselt. 

I.5.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme? 

 Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraus-
setzungen: 

Fahrzeuggruppe 

I.5.2.1 Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf übertragen wird, 
gehören derselben Fahrzeuggruppe an, oder das Fahrzeug, von dem 
der Schadenverlauf übernommen wird, gehört einer höheren Fahr-
zeuggruppe an als das Fahrzeug, auf das übertragen wird. 

a) Untere Fahrzeuggruppe: 

 Pkw, Leichtkrafträder, Krafträder, Trikes, Quads, Campingfahr-
zeuge, Lieferwagen, Gabelstapler, Kranken- und Leichenwagen 
sowie landwirtschaftliche Zugmaschinen. 

b) Mittlere Fahrzeuggruppe: 

 Taxen, Mietwagen, Lkw und Zugmaschinen im Werkverkehr. 

c) Obere Fahrzeuggruppe: 

 Lkw und Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, 
Kraftomnibusse sowie Abschleppwagen. 

Eine Übertragung ist zudem möglich 

- von einem Lieferwagen auf einen Lkw oder eine Zugmaschine 
im Werkverkehr bis 130 kW, 

- von einem Pkw mit 7 bis 9 Plätzen einschließlich Mietwagen 
und Taxen auf einen Kraftomnibus mit nicht mehr als 20 Plät-
zen (ohne Fahrersitz). 

Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haft-
pflicht- und der Vollkaskoversicherung 

I.5.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und in 
der Vollkaskoversicherung nur zusammen. Dies gilt nicht, wenn Sie 
die Vollkaskoversicherung aus einem anderen für Sie bestehenden 
Vertrag aufgeben, um den Schadenverlauf für das versicherte Fahr-
zeug nutzen.   

I.5.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf 
den Schadenverlauf aus? 

Im Jahr der Übernahme 

I.5.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbe-
triebsetzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbe-
endigung, Veräußerung, Wagniswegfall) gilt: 

a) Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate, überneh-
men wir den Schadenverlauf, als wäre der Versicherungsschutz 
nicht unterbrochen worden. 

b) Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate und höchs-
tens zehn Jahre, übernehmen wir den Schadenverlauf, wie er vor 
der Unterbrechung bestand.  

c) Beträgt die Unterbrechung mehr als zehn Jahre, übernehmen 
wir den schadenfreien Verlauf nicht. 

Sofern neben eine Rückstufung aufgrund einer Unterbrechung von 
mehr als einem Jahr gleichzeitig eine Rückstufung aufgrund einer 
Schadenmeldung zu erfolgen hat, gilt Folgendes: Zunächst ist die 
Rückstufung aufgrund des Schadens, danach die Rückstufung auf-
grund der Unterbrechung vorzunehmen. 

Im Folgejahr nach der Übernahme 

I.5.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Versicherungsjahr richtet sich 
die Einstufung des Vertrags nach dessen Schadenverlauf und da-
nach, wie lange der Versicherungsschutz in dem Versicherungsjahr 
der Übernahme bestand: 

a) Bestand der Versicherungsschutz im Versicherungsjahr der 
Übernahme mindestens sechs Monate, wird der Vertrag ent-
sprechend seinem Verlauf so eingestuft, als hätte er ein volles 
Versicherungsjahr bestanden.  

b) Bestand der Versicherungsschutz im Versicherungsjahr der 
Übernahme weniger als sechs Monate, unterbleibt eine Besser-
stufung trotz schadenfreien Verlaufs.  

I.5.4 Übernahme des Schadenverlaufs nach Betriebsübergang 

 Haben Sie einen Betrieb und dessen zugehörige Fahrzeuge über-
nommen, übernehmen wir den Schadenverlauf dieser Fahrzeuge un-
ter folgenden Voraussetzungen: 

- Der bisherige Betriebsinhaber ist mit der Übernahme des Scha-
denverlaufs durch Sie einverstanden und gibt damit den Scha-
denfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf; 

- Sie machen glaubhaft, dass sich durch die Übernahme des Be-
triebs die bisherige Risikosituation nicht verändert hat. 

I.6 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs  

I.6.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversi-
cherung können nur zusammen abgegeben werden.  

I.6.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir 
diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrags 
nach I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der SF-Klasse 
M, bleibt diese Einstufung bestehen.  

I.6.3  Wir sind berechtigt, die Mehrprämie aufgrund der Umstellung Ihres 
Vertrags nach zu erheben. 

I.7 Auskünfte über den Schadenverlauf 

I.7.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs fol-
gende Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen: 
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- Art und Verwendung des Fahrzeugs, 

- Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug, 

- Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und der 
Vollkaskoversicherung, 

- Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahr-
zeugs, die sich noch nicht auf dessen letzte Neueinstufung 
ausgewirkt haben, 

- ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von 
drei Jahren nach deren Bildung aufgelöst worden sind, 
ohne dass Zahlungen geleistet worden sind und 

- ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entspre-
chende Auskünfte erteilt worden sind. 

I.7.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-Haft-
pflicht- und der Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei einem an-
deren Versicherer, sind wir berechtigt und verpflichtet, diesem auf 
Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und dem versicherten Fahrzeug 
nach I. 7.1 zu geben.  

 Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schaden-
verlauf. Sondereinstufungen – mit Ausnahme der Regelung nach 
I.2.2.1 und I.2.2.2 – werden nicht berücksichtigt. 

I.7.3 Ist Ihr Vertrag bei Beendigung nach der maßgeblichen Tabelle zum 
Schadenfreiheitsrabatt-System in Anhang 1 in die SF-Klasse M, 0 
eingestuft oder wäre er bei Fortbestehen dort einzustufen, sind wir 
berechtigt, dies der zuständigen Gemeinschaftseinrichtung der Ver-
sicherer mitzuteilen. Dies ist derzeit die GDV Dienstleistungs-
GmbH, Frankenstraße 18, 20097 Hamburg. Ihre SF-Klasse wird 
dort für andere Versicherer nach I.7.4 abrufbar sein. 

I.7.4 Geben Sie in Ihrem Antrag keine Vorversicherung an, sind wir be-
rechtigt, bei der zuständigen Gemeinschaftseinrichtung der Versi-
cherer nachzufragen, ob Ihr Vertrag bei einem Vorversicherer in die 
SF-Klassen M, 0 einzustufen war.  

J Prämienänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen 

J.1 Tarifänderung  

Wir sind berechtigt, in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
die Tarife für bestehende Verträge der Schaden- und Kostenent-
wicklung anzupassen, um so ein angemessenes Verhältnis von Ver-
sicherungsprämie und Versicherungsleistung zu gewährleisten. Da-
bei müssen die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathe-
matik und Versicherungstechnik berücksichtigt werden. Es darf ein 
eventueller Ansatz für einen versicherungstechnischen Gewinn 
nicht erhöht und der Ansatz für die Verwaltungskosten nur in dem 
Umfang erhöht werden, wie sich die Verwaltungskosten voraus-
sichtlich bis zur nächsten Tarifanpassung verändern werden. Die 
neue Prämie wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode 
wirksam. 

Eine Prämienerhöhung nach Abs. 1 wird nur wirksam, wenn wir 
Ihnen die Änderung unter Kenntlichmachung des Unterschiedes 

zwischen der alten und der neuen Prämie spätestens einen Monat 
vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen und Sie schrift-
lich über Ihr Recht nach J.2 belehren. 

J.2 Kündigungsrecht 

 Führt eine Änderung nach J.1 in der Kfz-Haftpflichtversicherung zu 
einer Prämienerhöhung, so haben Sie nach G.2.7 ein Kündigungs-
recht. Werden mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, so be-
steht Ihr Kündigungsrecht nur, wenn die Änderungen in Summe zu 
einer Prämienerhöhung führen.  

 Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend.  

J.3 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung 

 In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, die Prämie zu 
erhöhen, sobald wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder 
einer EU-Richtlinie dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang 
oder die Versicherungssummen zu erhöhen.   

K Prämienänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Um-
stands 

K.1 Änderungen von Merkmalen zur Prämienberechnung 

Wir sind berechtigt, aufgrund einer Änderung der nachfolgend auf-
gelisteten Umstände, die Prämie für bestehende Verträge entspre-
chend anzupassen: 

1. Fahrzeugmarke und -typ 

2. Wohnsitzwechsel des Versicherungsnehmers 

3. Änderung der Art oder Verwendung des Fahrzeuges 

a. PKW 

Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahr-
zeuge mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrer-
sitz, mit Ausnahme von Mietwagen, Taxen und Selbst-
fahrervermietfahrzeugen. 

b. Leasingfahrzeuge 

Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die 
gewerbsmäßig ohne Gestellung eines Fahrers vermietet 
werden und auf den Mieter zugelassen sind oder bei Zu-
lassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag min-
destens sechs Monate überlassen werden. 
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4. Abstellort 

5. Jährliche Fahrleistung 

6. Geburtsjahr des Versicherungsnehmers 

7. Geburtsjahr von zusätzlichen Fahrern 

8. SF-Klasse 

9. Anzahl Vorschäden beim Vorversicherer 

K.2 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Prämienberech-
nung 

Die Änderung eines unter K.1 aufgeführten Merkmals zur Prämien-
berechnung müssen Sie uns unverzüglich anzeigen. 

Überprüfung der Merkmale zur Prämienberechnung 

K.2.1 Wir sind berechtigt, zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berück-
sichtigten Merkmale zur Prämienberechnung zutreffen. Auf Anfor-
derung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nach-
weise vorzulegen.  

Folgen von unzutreffenden Angaben 

K.2.2 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Prämienbe-
rechnung gemacht oder Änderungen nicht angezeigt und ist deshalb 
eine zu niedrige Prämie berechnet worden, gilt rückwirkend ab Be-
ginn des laufenden Versicherungsjahres die Prämie, die den tatsäch-
lichen Merkmalen zur Prämienberechnung entspricht.   

K.2.3 Haben Sie unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen nicht 
angezeigt und ist deshalb eine zu niedrige Prämie berechnet worden, 
wird zusätzlich zur Prämienerhöhung nach K.2.2 als Vertragsstrafe 
ein einmaliger Zuschlag von 50 Prozent auf die korrigierte Prämie für 
das laufende Versicherungsjahr erhoben. Die Vertragsstrafe wird je-
doch nicht berechnet, wenn Sie nachweisen, dass Sie ohne Ver-
schulden gegen Ihre Pflichten verstoßen haben. 

 Wurde die jährliche Fahrleistung falsch angegeben und erfolgt nach 
K.2.2 eine Umstellung auf die korrekte Fahrleistungsklasse, so ist 
eine Änderung in eine geringere Fahrleistungsklasse erst nach Ab-
lauf eines Jahres möglich. 

Folgen von Nichtangaben 

K.2.4 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nachweise 
vorzulegen, schuldhaft nicht innerhalb von vier Wochen nach, wird 
die Prämie rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjah-
res für dieses Merkmal zur Prämienberechnung nach den für Sie un-
günstigsten Annahmen berechnet. 

L Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 

L.1 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zu-
frieden sind? 

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine 
Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten 

Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen ins-besondere die nachfolgende 
Beschwerdemöglichkeiten offen. 

Beschwerden über den Versicherungsvermittler oder das Versiche-
rungsunternehmen sind an folgende Adresse zu richten:  

Wrisk Europe GmbH 
Karlstraße 19 
80333 München 
Deutschland 

E-Mail: dialog@protect.porsche.com 

 
Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über 
eine Webseite oder E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich 
mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform www.ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr wenden. Ihre Beschwerde wird von dort 
an die zuständige außergerichtliche Streitschlichtungsstelle wei-
tergeleitet. 

Versicherungsaufsicht 

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können 
Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als in 
Liechtenstein niedergelassenes Versicherungsunternehmen unter-
liegen wir der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein. Die derzeitigen 
Kontaktdaten sind: 
 
Finanzmarkttaufsicht Liechtenstein (FMA) 
Landstraße 109 
Postfach 279 
9490 Vaduz 
Liechtenstein 
Telefon: 00423 236 73 73 
Fax: 00423 236 72 38 
E-Mail: info@fma-li.li 
 
Sie können sich ferner an die deutsche Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden: 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn  

  E-Mail: poststelle@bafin.de 
  Internet: www.bafin.de 

Bitte beachten Sie, dass die FMA und BaFin keine Schiedsstellen 
sind und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden können.  

Rechtsweg 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschrei-
ten. 

mailto:dialog@protect.porsche.com
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 Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Scha-
dens in der Kaskoversicherung können Sie auch das Sachverständi-
genverfahren nach A.2.17 nutzen. 

Unser Beschwerdemanagement 

 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wenden. 
Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. 
Sie erreichen diese derzeit wie folgt: 

 Helvetia Global Solutions Ltd  
Aeulestraße 60 
FL-9490 Vaduz 
Liechtenstein 

L.2 Gerichtsstände 

Wenn Sie uns verklagen 

L.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbeson-
dere bei folgenden Gerichten geltend machen: 

- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, 

- dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie be-
treuende Niederlassung örtlich zuständig ist. 

Wenn wir Sie verklagen 

L.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere 
bei folgenden Gerichten geltend machen:  

- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, 

- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlas-
sung Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsver-
trag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen 
haben.  

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt 

L.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr 
Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelun-
gen nach L.2.2 das Gericht als vereinbart, das für unseren Ge-
schäftssitz zuständig ist.  

M Bedingungsänderung 

M.1 In welchen Fällen dürfen wir die Bedingungen ändern? 

Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen dieser Bedingungen mit 
Wirkung für bestehende Verträge zu ändern oder zu ergänzen, wenn 

- ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert wird, auf de-
nen einzelne Bedingungen des Vertrages beruhen, 

- sich die höchstrichterliche Rechtsprechung ändert und dies un-
mittelbare Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag hat, 

- ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam 
erklärt und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen ent-
halten, die an deren Stelle treten, oder 

- die Kartellbehörde oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht einzelne Bedingungen durch bestandskräftigen 
Verwaltungsakt als mit dem geltenden Recht nicht vereinbar 
erklärt und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen ent-
halten, die an deren Stelle treten. 

Dies gilt nur, soweit die einzelnen geänderten Bedingungen unmit-
telbar betroffen sind. 

Die Berechtigung zur Änderung oder Ergänzung haben wir in den 
Fällen der obigen gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung 
auch dann, wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen eines an-
deren Versicherers handelt. 

Wir dürfen Bedingungen nur ändern oder ergänzen, wenn die Schlie-
ßung einer durch die genannten Änderungsanlässe entstandene 
Vertragslücke zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist oder 
das bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis zwischen Leistung 
und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist.  

M.2 Wirksamkeitsvoraussetzung 

Die nach M.1 zulässigen Änderungen teilen wir Ihnen schriftlich mit 
und erläutern sie. Sie finden Anwendung, wenn wir Ihnen die Ände-
rungen spätestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens mitgeteilt und Sie schriftlich über Ihr Kündigungsrecht 
nach G.2.10 belehrt haben. 
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Anhang 1:  

Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System 

1 Pkw 

1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Prä-
miensätze 

Dauer des schadenfreien unun-
terbrochenen Verlaufs 

Kfz-Haft-
pflicht 

Vollkasko 

Kalenderjahre SF-Klasse Prämiensatz in % 
50 SF 50 16 16 
49  SF 49 16 16 
48 SF 48 16 17 
47 SF 47 17 17 

46 SF 46 17 17 
45  SF 45 17 18 
44 SF 44 17 18 
43 SF 43 17 18 
42 SF 42 18 18 
41 SF 41 18 19 

40 SF 40 18 19 
39 SF 39 18 19 
38 SF 38 19 19 
37 SF 37 19 20 
36 SF 36 19 20 
35 SF 35 19 20 
34 SF 34 20 21 

33 SF 33 20 21 
32 SF 32 20 21 
31 SF 31 21 22 
30 SF 30 21 22 
29 SF 29 21 22 
28 SF 28 22 23 
27 SF 27 22 23 

26 SF 26 23 24 
25  SF 25 23 24 
24 SF 24 24 25 
23 SF 23 24 25 
22 SF 22 25 26 
21 SF 21 25 26 

20 SF 20 26 27 
19 SF 19  27 27 
18 SF 18 27 28 
17 SF 17 28 29 
16 SF 16 29 29 
15 SF 15 30 30 
14 SF 14 31 31 

13 SF 13 32 32 
12 SF12 33 32 
11 SF 11 34 33 

10 SF 10 35 34 
9 SF 9 37 35 
8 SF 8 38 36 
7 SF 7 40 37 
6 SF 6 42 39 
5 SF 5 44 40 

4 SF 4 47 41 
3 SF 3 49 43 
2 SF 2 53 45 
1 SF 1 56 46 
- SF ½ 70 52 
- 0 91 57 

- M 104 66 
 
1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw 
1.2.1  Kfz-Haftpflichtversicherung  

aus  
SF-Klasse 

1  
Schaden 

2  
Schäden 

3  
Schäden 

4 und 
mehr 

Schäden 
nach Klasse 

SF 50 SF 25 SF 11 SF 4 M 
SF 49 SF 25 SF 11 SF 4 M 
SF 48 SF 25 SF 11 SF 4 M 
SF 47 SF 24 SF 11 SF 4 M 

SF 46 SF 24 SF 10 SF 4 M 
SF 45 SF 23 SF 10 SF 4 M 
SF 44 SF 23 SF 10 SF 4 M 
SF 43 SF 22 SF 10 SF 4 M 
SF 42 SF 22 SF 9 SF 3 M 
SF 41 SF 21 SF 9 SF 3 M 

SF 40 SF 20 SF 9 SF 3 M 
SF 39 SF 20 SF 8 SF 3 M 
SF 38 SF 19 SF 8 SF 3 M 
SF 37 SF 19 SF 8 SF 3 M 
SF 36 SF 18 SF 7 SF 2 M 
SF 35 SF 18 SF 7 SF 2 M 
SF 34 SF 17 SF 7 SF 2 M 

SF 33 SF 17 SF 6 SF 1 M 
SF 32 SF 16 SF 6 SF 1  M 
SF 31 SF 16 SF 6 SF 1 M 
SF 30 SF 15 SF 5 SF 1 M 
SF 29 SF 14 SF 5 SF 1 M 
SF 28 SF 14 SF 5  SF 1 M 

SF 27 SF 13 SF 4 SF 1 M 
SF 26 SF 13 SF 4 SF 1 M 
SF 25 SF 12 SF 4 SF 1 M 
SF 24 SF 12 SF 3 SF ½ M 
SF 23 SF 11 SF 3 SF ½ M 
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SF 22 SF 10 SF 3 SF ½ M 
SF 21 SF 10 SF 2 SF ½ M 
SF 20 SF 9 SF 2 SF ½ M 
SF 19 SF 9 SF 1 SF ½ M 
SF 18 SF 8 SF 1 SF ½ M 
SF 17 SF 7 SF 1 SF ½ M 

SF 16 SF 7 SF 1 SF ½ M 
SF 15 SF 6 SF 1 SF ½ M 
SF 14 SF 6 SF 1 SF ½ M 
SF 13 SF 5 SF ½ 0 M 
SF 12 SF 4 SF ½ 0 M 
SF 11 SF 4 SF ½ 0 M 

SF 10 SF 3 SF ½ 0 M 
SF 9 SF 3 SF ½ 0 M 
SF 8 SF 2 SF ½ 0 M 
SF 7 SF 1 0 M M 
SF 6 SF 1 0 M M 
SF 5 SF 1 0 M M 
SF 4 SF ½ 0 M M 

SF 3 SF ½ M M M 
SF 2 SF ½ M M M 
SF 1 SF ½ M M M 
SF ½ 0 M M M 
0 M M M M 
M M M M M 

 

1.2.2 Vollkaskoversicherung  

aus  
SF- 
Klasse 

1  
Schaden 

2  
Schäden 

3  
Schäden 

4 und 
mehr 

 Schäden 
nach Klasse 

SF 50 SF 39 SF 25 SF 16 M 

SF 49 SF 39 SF 25 SF 16 M 
SF 48 SF 34 SF 21 SF 14 M 
SF 47 SF 33 SF 21 SF 13 M 
SF 46 SF 32 SF 20 SF 12 M 
SF 45 SF 31 SF 20 SF 12 M 
SF 44 SF 31 SF 19 SF 12 M 
SF 43 SF 30 SF 18 SF 11 M 

SF 42 SF 29 SF 18 SF 11 M 
SF 41 SF 28 SF 17 SF 10 M 
SF 40 SF 27 SF 17 SF 10 M 
SF 39 SF 27 SF 16 SF 9 M 
SF 38 SF 26 SF 16 SF 9 M 
SF 37 SF 25 SF 15 SF 9 M 

SF 36 SF 24 SF 14 SF 8 M 
SF 35 SF 24 SF 14 SF 8 M 

SF 34 SF 23 SF 13 SF 7 M 
SF 33 SF 22 SF 13 SF 7 M 
SF 32 SF 21 SF 12 SF 6 M 
SF 31 SF 21 SF 11 SF 6 M 
SF 30 SF 20 SF 11 SF 6 M 
SF 29 SF 19 SF 10 SF 5 M 

SF 28 SF 18 SF 10 SF 5 M 
SF 27 SF 17 SF 9 SF 4 M 
SF 26 SF 17 SF 8 SF 3 M 
SF 25 SF 16 SF 8 SF 3 M 
SF 24 SF 15 SF 7 SF 3 M 
SF 23 SF 14 SF 7 SF 3 M 

SF 22 SF 14 SF 6 SF 2 M 
SF 21 SF 13 SF 5 SF 1 M 
SF 20 SF 12 SF 5 SF 1 M 
SF 19 SF 11 SF 4 SF 1 M 
SF 18 SF 10 SF 4 SF 1 M 
SF 17 SF 10 SF 3 SF ½ M 
SF 16 SF 9 SF 2 SF ½ M 

SF 15 SF 8 SF 2 SF ½ M 
SF 14 SF 7 SF 1 0 M 
SF 13 SF 7 SF 1 0 M 
SF 12 SF 6 SF 1 0 M 
SF 11 SF 5 SF ½ 0 M 
SF 10 SF 4 SF ½ 0 M 

SF 9 SF 3 SF ½ 0 M 
SF 8 SF 3 SF ½ 0 M 
SF 7 SF 2 0 M M 
SF 6 SF 1 0 M M 
SF 5 SF 1 0 M M 
SF 4 SF ½ 0 M M 
SF 3 SF ½ M M M 

SF 2 SF ½ M M M 
SF 1 0 M M M 
SF ½ 0 M M M 
0 M M M M 
M M M M M 

 

 


